
  

   
 
 
 
  

 

Amtsblatt der Stadt Hilden 
 

Sitzungstermine 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

  1. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 57A, 3. Änderung (VEP Nr. 12) für den 
Bereich Werner Egk-Straße/ Schumannstraße/ Molzhausweg (Friedenskirche) 

  2. Offenlegung der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
Werner Egk-Straße/ Schumannstraße (Friedenskirche) 

  3. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 253 für einen Bereich zwischen 
Düsseldorfer Str./ Horster Allee/ Itterbach/ Stadtgrenze 

  4. Offenlegung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen Bereich 
zwischen Düsseldorfer Str./ Horster Allee/ Itterbach/ Stadtgrenze 

  5. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 3. Änderung für den Bereich Berli-
ner Straße/Am Rathaus - Satzungsbeschluss 

  6. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung 
für den Bereich Clarenbachweg/Rembrandtweg 

  7. 2. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen für den Anschluss an die Abwasseranlage der Stadt Hilden - Anschluss-
beitragssatzung - vom 10.04.2003 

  8. 1. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hilden 
(Straßenbaubeitragssatzung) vom 30.06.2005 

  9. 2. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung der Stadt Hilden über die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 
07.11.1988 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

10. Abbrucharbeiten – Hofgebäude Gerresheimer Straße 

11. Asphalt-Deckenarbeiten 2009 

12. Natursteinpflaster-Verfugung – Schwanenstraße 

Jahrgang 16 

Nr. 16 

Datum 06.07.2009 
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den und ist gegen eine Gebühr von 1,00 € (Einzelausgabe) bzw. 
20,00  € (Jahresabonnement) - jeweils zzgl. Zustellung - beim Bürger-
büro erhältlich sowie unter www.hilden.de einzusehen. 
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Sitzungstermine 2009 
 

                 *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:miriam.russo@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 57A, 3. Änderung (VEP Nr. 12) für den Bereich Werner Egk-
Straße/ Schumannstraße/ Molzhausweg (Friedenskirche) 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 24.06.2009 die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes Nr. 57A, 3. Änderung (VEP Nr. 12) gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen. 
 

Das Plangebiet liegt im Hildener Norden und wird begrenzt im Norden durch die rückwärtigen 
Grundstücke der Wohnbebauung an der Händelstraße, im Westen durch den Molzhausweg, im Süden 
durch die Schumannstraße sowie im Osten durch die Werner-Egk-Straße. Davon betroffen ist das Flur-
stück 1578 der Flur 8 der Gemarkung Hilden.  
 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll planungsrechtlich einerseits die Errichtung von Einfamilien-
häusern sowie eines Wohngebäudes mit altengerechten Wohnungen ermöglichen und andererseits die 
Kirche und das Gemeindezentrum mit der neu geplanten Kindertagesstätte dauerhaft sichern. 
 

Dem Offenlagebeschluss liegt die Entwurfsbegründung inklusive Umweltbericht mit Stand vom  
15.05.2009 zugrunde. 
 
Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung und Umweltbericht in der Zeit vom 

 

14.07.2009 bis einschließlich 28.08.2009 
 

während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht aus. Es wird darauf hingewiesen, 
dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf vorgebracht werden können. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrollantrag) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 
 

Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt, 
oder über den unten stehenden Pfad unter „SV 61/294“ einsehbar. 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 28.   01.*  24.  26.  28. 25. 16. 

Haupt- und Finanzausschuss   11.  27.    23.   02. 

Rechnungsprüfungsausschuss   02.      21.  16.  

Personalausschuss  16.       14.    

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  09.   13.      18.  

Stadtentwicklungsausschuss 07. 04. 18. 29.  03.  19.  07. 11. 09. 

Ausschuss für Schule, Sport und Soziales  05.    10.     26.  

Kulturausschuss  11.   28.       10. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  18.           

Jugendhilfeausschuss  12.    04.     19.  

Wahlausschuss       20.  07.    

Wahlprüfungsausschuss           09.  

Integrationsbeirat  26.   07.   27.   12.  

Kinderparlament      09.      08. 

Jugendparlament     26.      10.  
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Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht kann mit den weiteren Unter-
lagen auch im Internet unter www.stadtplanung-hilden.de-> Bebauungsplan-> Hilden-Nord-> 57A-03 
eingesehen werden. 
 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplan-
verfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Anregungen im 
Originalzustand (Kopien) in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und Rat) beraten und entschieden 
werden, sofern sich nicht aus der Art der Anregungen oder der Person des Betroffenen ausdrückliche 
oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit 
angeordnet.  
 
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 

2. Offenlegung der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich Werner Egk-Straße/ 
Schumannstraße (Friedenskirche) 
 
Der  Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom  24.06.2009 die öffentliche Auslegung der 50. Än-
derung des Flächennutzungsplanes gemäß § 4 Abs.2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) in seiner derzeit gültigen Fassung beschlossen. 
Dem Beschluss der öffentlichen Auslegung liegt der Entwurf der Begründung inkl. Umweltbericht mit 
Stand vom 05.05.2009 zugrunde.  
 

Das Plangebiet liegt im Hildener Norden und wird begrenzt im Norden durch die rückwärtigen 
Grundstücke der Wohnbebauung an der Händelstraße, im Westen durch den Molzhausweg, im Süden 
durch die Schumannstraße sowie im Osten durch die Werner-Egk-Straße. Davon betroffen ist das Flur-
stück 1578 der Flur 8 der Gemarkung Hilden.  
 

Mit der Planänderung soll zum einen eine Fläche für den Gemeinbedarf in eine Wohnbaufläche umge-
wandelt werden, zum anderen die Zweckbestimmung einer Fläche für den Gemeinbedarf ergänzt wer-
den. 
 

Die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt einschließlich Begründung und Umweltbericht in 
der Zeit vom 
 

14.07.2009 bis einschließlich 28.08.2009 
 

während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht aus. Es wird darauf hingewiesen, 
dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf vorgebracht werden können. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
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Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt, 
oder über den unten stehenden Pfad unter „SV 61/285“ einsehbar. 
 

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht kann auch 
im Internet unter www.stadtplanung-hilden.de -> Flächennutzungsplan -> Hilden-Nord -> 0 50 eingese-
hen werden. 
 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplan-
verfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Anregungen im 
Originalzustand (Kopien) in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und Rat) beraten und entschieden 
werden, sofern sich nicht aus der Art der Bedenken/Anregungen oder der Person des Betroffenen aus-
drückliche oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 

3. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 253 für einen Bereich zwischen Düsseldorfer Str./ Horster 
Allee/ Itterbach/ Stadtgrenze 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2009 die Änderung des Aufstellungs-
beschlusses des Bebauungsplanes Nr. 253 vom 17.10.2007 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) mit einem nach Westen 
erweiterten Plangebiet beschlossen. 
 

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 24.06.2009 die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes Nr. 253 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 3018) beschlossen. 
Das Plangebiet liegt im Westen der Stadt Hilden zwischen der Düsseldorfer Straße, der Horster Allee, 
dem Itterbach und der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Es umfasst das Flurstück 335 und den westlichen 
Bereich des Flurstückes 369 in Flur 16 der Gemarkung Hilden. 
 

Dem Offenlagebeschluss liegt die Entwurfsbegründung inklusive Umweltbericht mit Stand vom 
25.05.2009 zugrunde. 
 

Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung und Umweltbericht in der Zeit vom 
 

14.07.2009 bis einschließlich 28.08.2009 
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während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht aus. Es wird darauf hingewiesen, 
dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf vorgebracht werden können. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrollantrag) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 
 

Folgende umweltbezogene Informationen liegen mit aus: 
- Verkehrsgutachten Bebauungsplan Nr. 253 der Stadt Hilden; Büro Stadtverkehr; Stand August 

2008 und Ergänzung vom Februar 2009 
- Hydrogeologisches- und Baugrundgutachten zum Bebauungsplan Nr. 253; Ingenieurbüro Feld-

wisch in Kooperation mit Geotechnischem Büro Dr. Leischner GmbH; Stand 08.10.2008 
- Artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan Nr. 253; Ökoplan – Bredemann, Fehrmann, 

Hemmer und Korges; Stand April 2009 
- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 253; TAC – Technische Akustik; 

Stand Juli 2008 
- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 253; Stadt Hilden; Stand Mai 2009 
 

Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt 
oder über den unten stehenden Pfad unter „SV 61/293“ einsehbar. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht kann mit den weiteren Unter-
lagen auch im Internet unter www.stadtplanung-hilden.de => Bebauungsplan => Hilden-West => 
253-00 eingesehen werden.  
 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplan-
verfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Anregungen im 
Originalzustand (Kopien) in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und Rat) beraten und entschieden 
werden, sofern sich nicht aus der Art der Anregungen oder der Person des Betroffenen ausdrückliche 
oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit 
angeordnet.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
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4. Offenlegung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen Bereich zwischen 
Düsseldorfer Str./ Horster Allee/ Itterbach/ Stadtgrenze 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.06.2009 die Änderung des Aufstel-
lungsbeschlusses der 45. Flächennutzungsplanänderung vom 17.10.2007 gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) mit einem 
nach Westen erweiterten Plangebiet beschlossen. 
 

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 24.06.2009 die öffentliche Auslegung der 45. Flä-
chennutzungsplanänderung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 3018) beschlossen. 
 

Das Plangebiet liegt im Westen der Stadt Hilden zwischen der Düsseldorfer Straße, der Horster Allee, 
dem Itterbach und der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Es umfasst das Flurstück 335 und den westlichen 
Bereich des Flurstückes 369 in Flur 16 der Gemarkung Hilden. 
 

Dem Offenlagebeschluss liegt die Entwurfsbegründung inkl. Umweltbericht mit Stand vom 25.05.2009 
zugrunde. 
 

Die 45. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt einschließlich Begründung und Umweltbericht in 
der Zeit vom 
 

14.07.2009 bis einschließlich 28.08.2009 
 

während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht aus. Es wird darauf hingewiesen, 
dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf vorgebracht werden können. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
 

Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt 
oder über den unten stehenden Pfad unter „SV 61/292“ einsehbar. 
 

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht kann mit 
den weiteren Unterlagen auch im Internet unter www.stadtplanung-hilden.de => Flächennutzungsplan 
=> Hilden-West => 045 eingesehen werden.  
 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplan-
verfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Anregungen im 
Originalzustand (Kopien) in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und Rat) beraten und entschieden 
werden, sofern sich nicht aus der Art der Bedenken/Anregungen oder der Person des Betroffenen aus-
drückliche oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird 
hingewiesen.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet.  
 
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
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5. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 3. Änderung für den Bereich Berliner Straße/Am 
Rathaus - Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 24.06.2009 die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 
73A, 3. Änderung unter Berücksichtigung der eingegangenen Anregungen als Satzung beschlossen.  
 

Die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NRW vom 14.07.1994 (GV NW S.666) in der zzt. gültigen Fas-
sung sowie der § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB in der Fassung vom 
27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) in der zzt. gültigen Fassung bilden die rechtlichen Grundlagen des Be-
schlusses. 
 

Das Plangebiet der aufgehobenen 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 73A liegt in unmittelbarer Nä-
he der Innenstadt und wird begrenzt im Norden durch den Fahrbahnrand der Berliner Straße, im Wes-
ten durch den Fahrbahnrand der Straße Am Rathaus sowie im Südosten durch die Itter. Davon betrof-
fen sind die Flurstücke 1720, 1786 sowie teilweise Flurstücke 1721 und 1847 der Flur 48 der Gemar-
kung Hilden und teilweise die Flurstücke 801 und 805 der Flur 50 der Gemarkung Hilden. 
 

Dem Satzungsbeschluss liegt die Begründung mit Stand vom 13.02.2009 zugrunde. 
 

Das Ziel der Aufhebung ist es, die innerhalb des Bebauungsplans Nr. 73A, 3. Änderung festgesetzten 
überbaubaren Flächen aufzuheben, da diese ausschließlich die Errichtung eines 1999 geplanten Vor-
habens beinhalten, das heute nicht mehr errichtet werden soll. 
 

Im Rahmen des Aufhebungsverfahrens wurde von einer Umweltprüfung gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 
abgesehen. 
 

Der Satzungsplan zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 73A, 3. Änderung wird mit Begründung im 
Verwaltungsgebäude, Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 449, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben.  
 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 73A, 3. Änderung und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.  

 

2. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Rechtswirksamkeit der 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 3. Änderung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und 
Vermessungsamt – unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.  

 Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der Aufhebung des Bebau-
ungsplans Nr. 73A, 3. Änderung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b) die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 73A, 3. Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermes-

sungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 

4. Die Vorschriften des § 215 Abs. 1 und 2 BauGB bleiben unberührt. 
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Der Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 73A, 3. Änderung als Satzung, Ort und Zeit 
der Auslegung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 73A, 3. Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
außer Kraft.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit 
angeordnet. 
 
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

6. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung für den Bereich 
Clarenbachweg/Rembrandtweg 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 24.06.2009 die beschleunigte 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 95 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV NRW S.666) in der z. Zt. gültigen Fassung sowie gemäß § 10 in Verbindung mit § 13a Baugesetz-
buch vom 27.12.2006 (BGBl. I S.3316) in der z. Zt. gültigen Fassung unter Berücksichtigung der statt-
gegebenen Anregungen als Satzung beschlossen. 
 

Dem Satzungsbeschluss liegt die Begründung mit Stand vom 12.12.2008 zugrunde. 
Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten Verfahren von einer 
Umweltprüfung abgesehen wurde. 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung liegt südlich des Cla-
renbachweges und beinhaltet das Flurstück 1376, in Flur 65 der Gemarkung Hilden. 
 

Der Bebauungsplan Nr. 95, 4. Änderung wird mit Begründung im Verwaltungsgebäude, Am Rathaus 1, 
4. Etage, Zimmer 449, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt des Plans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den 
Bebauungsplan Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung und über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen.  

 

2. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Rechtswirksamkeit 
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des Bebauungsplanes Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und 
Vermessungsamt – unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen des Bebauungsplans Nr. 95, 
4. beschleunigte Änderung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b) der Bebauungsplan Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermes-

sungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 

4. Die Vorschriften des § 215 Abs. 1 und 2 BauGB bleiben unberührt. 
 

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung als Satzung, Ort und Zeit der 
Auslegung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der GO NRW erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 95, 4. beschleunigte Änderung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft.  
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 

7. 2. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den An-
schluss an die Abwasseranlage der Stadt Hilden - Anschlussbeitragssatzung - vom 10.04.2003 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969, jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen 
hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 24.06.2009 die folgende Satzung beschlossen: 
 
2. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den An-
schluss an die Abwasseranlage der Stadt Hilden - Anschlussbeitragssatzung - vom 10.04.2003 
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§ 1 
Der § 3 der Anschlussbeitragssatzung erhält folgende Fassung: 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab 

 

(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche.  
Als Grundstücksfläche gilt: 
1. bei Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes die tatsächliche 

Grundstücksfläche 
2. bei Grundstücken, die über die Grenze des Bebauungsplanes hinausreichen, im  

Bereich des Bebauungsplanes die tatsächliche Grundstücksfläche, neben der Fläche 
für die ggf. Abs. 1 Ziffer 3 gilt; 

3. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder der Bebauungsplan eine andere als bauliche oder 
gewerbliche Nutzung vorsieht, 
a) bei Grundstücken, die an eine Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche von der Er-

schließungsanlage bis zu einer Tiefe von höchstens 50 m; 
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich durch ei-

ne Zuwegung mit dieser verbunden sind, die Fläche von der zu der Erschließungsanlage 
liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von höchstens 50 m, wobei Grundstücksteile, 
die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bei der Be-
stimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt bleiben; 

c) die Begrenzung der Grundstückstiefe nach Abs. 1 Ziffern 3 a) und b) gilt nicht für Grundstü-
cke in Gebieten, die aufgrund der vorhandenen, im wesentlichen gleichartigen Bebauung 
oder sonstigen Nutzung als Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet anzusehen sind bzw. bei 
Grundstücken, auf denen überwiegend tatsächlich eine Nutzung stattfindet, die in Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebieten zulässig wäre. 
Die Begrenzung der Grundstückstiefe gilt auch nicht, sofern diese Begrenzung durch die 
tatsächliche Bebauung oder Nutzung überschritten wird. 
In diesen Fällen ist zusätzlich die Tiefe der übergreifenden Bebauung oder Nutzung zu be-
rücksichtigen; 

d) grenzt ein Grundstück an mehrere Erschließungsanlagen, in denen die Leitungen gleichzei-
tig verlegt wurden, so ist die Begrenzung der Grundstückstiefe von der Erschließungsanlage 
zu messen, an der das Grundstück mit der größten Frontlänge angrenzt. 

 
(2) 1. Die nach Abs. 1 ermittelte Fläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem Nutzungs-

faktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

a) bei 1-geschossiger Bebaubarkeit = 1,0 
b) bei 2-geschossiger Bebaubarkeit = 1,2 
c) bei 3-geschossiger Bebaubarkeit = 1,4 
d) bei 4-geschossiger Bebaubarkeit = 1,5 
e) bei 5-geschossiger Bebaubarkeit = 1,6 
f) bei 6-geschossiger Bebaubarkeit = 1,7 
g) für jedes weitere Geschoß zusätzl. = 0,05 

 

2. Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollge-
schosse. 
Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschoßzahl die Baumas-
senzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
werden. 

 

3. Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der Ge-
schoßzahl ausgewiesen aber bebaubar sind, werden als  2-geschossig bebaubare Grundstücke 
angesetzt; Gemeinbedarfsflächen, für die die Ausweisung des Bebauungsplanes nur Anlagen 
zulässt, die nach ihrer Zweckbestimmung im wesentlichen in einer  Ebene genutzt werden, gel-
ten als 1-geschossig bebaubare Grundstücke;  Grundstücke, die nur mit 1-geschossigen Gara-
gen bebaut oder nur als Stellplatzflächen genutzt werden dürfen, gelten als 1-geschossig be-
baubar; bei Grundstücken, die mit oberirdischen oder unterirdischen Parkanlagen  (Parkhäu-
sern bzw. Tiefgaragen) bebaut werden können, wird jedes Parkdeck  als ein Geschoß gewertet; 
Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, gelten als 2-geschossig bebaubar; hiermit ist gleichzeitig der Zuschlag hinsichtlich der Art 
der baulichen Nutzung abgegolten. 
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4. Ist im Einzelfall eine größere Geschoßzahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist die-
se zugrunde zu legen. 

 

5. Sind für ein Grundstück mehrere Geschoßzahlen festgesetzt, so gilt als Geschoßzahl der 
Durchschnitt der zulässigen Geschoßzahlen, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet werden. 

 

6. In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder eine Geschoßzahl 
noch eine Baumassenzahl festsetzt, ist 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen oberirdischen oder unter-

irdischen Geschossen, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den benachbarten 

Grundstücken überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend. 
c) Wenn für die in Nr. 6 a) und b) genannten Grundstücke mehrere Geschoßzahlen vorhanden 

oder möglich sind, so gilt als Geschoßzahl der Durchschnitt der zulässigen Geschoßzahlen, 
wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden. 

 

7. Die in Abs. 2 Ziffern 1 a) - g) genannten Nutzfaktoren erhöhen sich in nach Bebauungsplan 
festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten um je 0,5. 

 

8. Abs. 2 Ziffer 8 gilt entsprechend 
a) bei Grundstücken in Gebieten, für die kein Bebauungsplan besteht, die aber aufgrund der 

vorhandenen, im wesentlichen gleichartigen Bebauung oder sonstigen Nutzung als Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebiet anzusehen sind; 

b) bei Grundstücken, die nicht in nach Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder In-
dustriegebieten liegen bzw. für die die Voraussetzungen nach Abs. 2 Ziffer 9 a) nicht vorlie-
gen, auf denen jedoch überwiegend tatsächlich eine Nutzung stattfindet, die in Kern-, Ge-
werbe- oder Industriegebieten zulässig wäre. 

 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach Bekanntmachung in Kraft 
 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 2. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für den Anschluss an die Abwasseranlage der Stadt Hilden – Anschlussbeitragssatzung – vom 
10.04.2003 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NW kann gegen die  
o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 

8. 1. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hilden (Straßenbaubeitragssatzung) vom 
30.06.2005 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969, jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen 
hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 24.06.2009 die folgende Satzung beschlossen: 
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1. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hilden (Straßenbaubeitragssatzung) vom 
30.06.2005 
 

§ 1 
 

Der § 4 der Straßenbaubeitragssatzung erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 

(1) 1. Der nach den §§ 2 und 3 ermittelte Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand 
wird auf die durch die Anlage erschlossenen Grundstücke nach den Grundstücksflächen ver-
teilt. 
Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach Maß (Abs. 2) und Art (Abs. 3) 
berücksichtigt. 

 

2. Als Grundstücksfläche gilt: 
a) bei Grundstücken im Bereich des Bebauungsplanes die tatsächliche Grundstücksfläche, 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, 

die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Anlage oder von der 
der Anlage zugewandten Grenze des Grundstücks. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.  
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Anlage herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 
Die Tiefenbegrenzung gilt nicht für Grundstücke, die wegen ihrer Zweckbestimmung auf die 
wegen ihrer Zweckbestimmung auf der gesamten Fläche genutzt werden oder genutzt wer-
den können, wie z.B. Schwimmbad-, Sportplatz-, Dauerkleingärten und Friedhofsgrundstü-
cke. 

 

(2) 1. Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor verviel-
facht, der im Einzelnen beträgt: 

 

a) bei 1-geschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 
Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 1,00 

b) bei 2-geschossiger Bebaubarkeit 1,25 
c) bei 3-geschossiger Bebaubarkeit 1,50 
d) bei 4- und 5-geschossiger Bebaubarkeit 1,75 
e) bei 6- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00. 
 

2. Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der 
Vollgeschosse. 
Weist der Bebauungsplan nur die Grundflächen- und Baumassenzahl aus, so gilt als Geschoss-
zahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet werden. 
 

3. Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der Ge-
schosszahl ausgewiesen, aber bebaubar sind, werden als 2-geschossig bebaubare Grundstü-
cke angesetzt; 
Gemeinbedarfsflächen, für die die Ausweisung des Bebauungsplanes nur Anlagen  zulässt, die 
nach ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen in einer Ebene genutzt werden, gelten als 
1-geschossig bebaubare Grundstücke; ihrer Zweckbestimmung nach nur untergeordnet bebau-
bare Grundstücke wie Friedhofs-, Sportplatz- und Kleingartengrundstücke gelten als 
0,5-geschossig bebaubare Grundstücke;  
Grundstücke, die nicht baulich oder gewerblich genutzt sind und auch nicht baulich oder ge-
werblich genutzt werden dürfen, werden mit 0,5 der Grundstücksflächen  
angesetzt. 
 

4. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, wird jedes 
zulässige oberirdische und jedes tatsächlich vorhandene unterirdische Parkdeck als ein Vollge-
schoß gewertet und zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische Parkdecks als zulässig vorhanden, 
wird die tatsächliche Zahl zugrunde gelegt.  
Bei anderen Grundstücken gelten als Geschosse neben den Geschossen nach § 4 Abs. 2 Nr. 
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2., 3., 5., 6., 7. und 8. auch Untergeschosse in Tiefgaragen oder Parkdecks. Die § 4 Abs.2 Nr. 
2., 3., 5., 6., 7. und 8. finden insoweit Anwendung. 

 

5. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist 
diese zugrunde zu legen. 

 

6. Sind für ein Grundstück mehrere Geschosszahlen festgesetzt, so gilt als Geschosszahl der 
Durchschnitt der zulässigen Geschosszahlen, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet werden. 
 

7. In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl 
noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlichen oberirdischen und unterirdischen 

vorhandenen Geschosse, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den benachbarten 

Grundstücken des Abrechnungsgebietes überwiegend vorhandenen Geschosse maßge-
bend. 

c) wenn für die in Nr. 7 a) und b) genannten Grundstücke mehrere Geschosszahlen vorhanden 
oder möglich sind, so gilt als Geschosszahl der Durchschnitt der zulässigen Geschosszah-
len, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden. 

 

8. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse die nach BauONRW rechnerisch ermittelbare Anzahl an Vollgeschossen. 

 

(3) Werden in einem Abrechnungsgebiet außer überwiegend gewerblich genutzten Grundstücken oder 
Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes in einem Kern-, Gewerbe- 
oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke erschlossen, so werden für die Grundstücke 
in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die Grundstücke, die überwiegend gewerblich 
genutzt werden, zu den in Abs. 2 Nr. 1 a) bis e) genannten Nutzungsfaktoren je 0,5 im Wege der 
Addition hinzugerechnet. 

 

(4) Bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken wird die unterschiedliche Nutzung wie folgt be-
rücksichtigt: 
Die Grundstücksfläche wird vervielfacht mit 
a) 0,05 bei landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
b) 0,02 bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen. 

 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende 1. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hilden – Straßenbaubeitragssatzung – vom 
30.06.2005 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NW kann gegen die  
o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
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9. 2. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 07.11.1988 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 und des § 132 des Baugesetzbuches vom 23. September 
2004, jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 
24.06.2009 die folgende Satzung beschlossen: 
 
2. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 07.11.1988 
 

§ 1 

Der § 6 der Erschließungsbeitragssatzung erhält folgende Fassung: 

 
§ 6 

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 

(1) 1. Der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Stadt (§ 4) auf 
die erschlossenen Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 5) nach den Grundstücksflächen 
verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach Maß (Absatz 2) und Art 
(Absatz 3) berücksichtigt. 

 

2. Als Grundstücksfläche gilt: 
a) bei Grundstücken im Bereiche eines Bebauungsplanes die tatsächlich Grundstücksfläche, 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, 

die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Erschließungsanla-
ge oder von der der Erschließungsanlage zugewandten Grenze des Grundstücks. Reicht 
die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grund-
stückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grund-
stücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, 
bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt 

 

(2) 1. Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor verviel-
facht, der im Einzelnen beträgt: 

 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 
Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist   1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit      1,25 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit      1,50 
d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit    1,75 
e) bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit    2,00 

 

2. Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollge-
schosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl aus, so gilt als Ge-
schosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet werden. 

 

3. Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeindebedarfsflächen ohne Festsetzung der Ge-
schosszahl ausgewiesen, aber bebaubar sind, werden als 2-geschossig bebaubare Grundstü-
cke angesetzt. 

 

Gemeindebedarfsflächen, für die die Ausweisung des Bebauungsplanes nur Anlagen zulässt, 
die nach ihrer Zweckbestimmung im Wesentlichen in einer Ebene genutzt werden, gelten als 
1-geschossig bebaubare Grundstücke. 

 

4. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, wird jedes 
zulässige oberirdische und tatsächlich vorhandene unterirdische Parkdeck als ein Vollgeschoß 
gewertet und zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische Parkdecks als zulässig vorhanden, wird 
die tatsächliche Zahl zugrunde gelegt.  
Bei anderen Grundstücken gelten als Geschosse neben den Geschossen nach 
§ 6 Abs. 2 Nr. 2., 3., 5., 6., 7., 8.,9. und 10. auch Untergeschosse in Tiefgaragen oder 
Parkdecks. 
Die § 6 Abs. 2 Nr. 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. finden insoweit Anwendung. 
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5. Ihrer Zweckbestimmung nach nur untergeordnet bebaubare Grundstücke wie Friedhofs-, Sport- 
und Kleingartengrundstücke gelten als 0,5-geschossig bebaubar;  
Grundstücke, die nicht baulich oder gewerblich genutzt sind und auch nicht baulich oder ge-
werblich genutzt werden dürfen, werden mit 0,5 der Grundstücksflächen angesetzt. 

 

6. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen, vorhanden und geduldet, so ist diese 
zugrunde zu legen. 

 

7. Sind für ein Grundstück mehrere Geschosszahlen festgesetzt, so gilt als Geschosszahl der 
Durchschnitt der zulässigen Geschosszahlen, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet werden. 

 

8. In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl 
noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich oberirdisch und unterirdisch vorhande-

nen Geschosse, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den benachbarten 

Grundstücken des Abrechnungsgebietes überwiegend vorhandenen Geschosse maßge-
bend. 

 

9. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden je 
angefangene 2,8 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 

 10. Wenn für die in Nr. 8 genannten Grundstücke mehrere Geschosszahlen vorhanden oder mög-
lich sind, so gilt als Geschosszahl der Durchschnitt der zulässigen Geschosszahlen, wobei 
Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden. 

 

(3) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer überwiegend gewerblich genutzten Grundstücken 
oder Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes in einem Kern-, Gewer-
be- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke erschlossen, so werden für die 
Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die Grundstücke, die überwiegend 
gewerblich genutzt werden, zu den in Abs. (2) Ziff. 1 a) - e) genannten Nutzungsfaktoren je 0,5 im 
Wege der Addition hinzugerechnet. Dies gilt nicht für die Abrechnung von Erschließungsanlagen im 
Sinne des § 2 (1) Ziff. 7b. 

 

(4) 1. Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziff. 1, 2, 
4 und 5 dieser Satzung erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder 
Erschließungsanlage mit zwei Dritteln anzusetzen. 

 

2. Dies gilt nicht 
 

a) für Grundstücke in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten sowie für über-
wiegend gewerblich genutzte Grundstücke in sonstigen beplanten oder unbeplanten 
Gebieten, 

b) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erhoben wird und Er-
schließungsbeiträge für weitere  Anlagen weder nach dem geltenden Recht noch nach ver-
gleichbaren früheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder erhoben werden dürfen, 

c) soweit die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag eines anderen Pflichtigen 
im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhöht, 

d) für Grundstücksflächen, soweit sie die durchschnittliche Grundstücksfläche der übrigen im 
Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücke übersteigen. 

 

3. Mehrfach erschlossene Grundstücke sind bei gemeinsamer Aufwandsermittlung in einer Er-
schließungseinheit (§ 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB) bei der Verteilung des Erschließungsaufwan-
des nur einmal zu berücksichtigen (§ 131 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

 

(5) Kleingewerbe-, Geschäfts-, Mittelgewerbe- und Großgewerbegebiete nach übergeleiteten Durch-
führungsplänen früheren Rechts entsprechen bei Anwendung dieser Satzung folgenden Gebieten 
der Baunutzungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung: 

 

 Kleingewerbegebiete den Mischgebieten, 
 Geschäftsgebiete den Kerngebieten, 
 Mittelgewerbegebiete den Gewerbegebieten, 
 Großgewerbegebiete den Industriegebieten. 
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§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung vom 30.06.2009 zur Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen – Erschließungsbeitragssatzung – vom 07.11.1988 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NW kann gegen die  
o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Hilden, den 30.06.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 

10. Abbrucharbeiten – Hofgebäude Gerresheimer Straße 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Abriss von ca. 5.600 cbm umbauten Raum inkl. Entsorgung des anfallenden Materials und Verfüllung 
der Baugrube; 2-3 geschossiger Stahlbetonfertigbau zzgl. Kellergeschoss mit einem Kaltdach mit bitu-
minöser Abdichtung; Weitere Materialien: Mauerwerk; Gipskarton; Metallfenster, Putze, Fliesen, Tape-
ten, Einbaumöbel, haustechnische Installationen und Leitungen 
Beginn der Arbeiten: 14.09.2009 
Fertigstellung: 16.10.2009 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.07.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 

Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 4 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/90025 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 04.08.2009, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 04.08.2009, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
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Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 31.08.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

11. Asphalt-Deckenarbeiten 2009 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Ca. 3.200 qm Deckschicht 4 cm tief fräsen; ca. 3.200 qm Splittmastixasphalt 0/8S liefern und einbauen 
Beginn der Arbeiten: 1 Woche nach Auftragserteilung 
Fertigstellung: 14.08.2009 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.07.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 

Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 21.07.2009, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 21.07.2009, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
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Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 31.07.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

12. Natursteinpflaster-Verfugung – Schwanenstraße 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Ca. 600 qm Naturstein-Kleinpflasterfugen reinigen; ca. 600 qm Naturstein-Kleonpflaster mit VDW 850 
grau nach Herstellerangaben verfugen 
Beginn der Arbeiten: 1 Woche nach Auftragserteilung 
Fertigstellung: 28.08.2009 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.07.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 

Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 21.07.2009, 11:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 21.07.2009, 11:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 31.07.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 


